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Anlage II zur SV IX/705



Beschluss des Rates vom 29.11.2018 zur Stellungnahme der Handwerkskammer 

Münster vom 21.11.2018 bzgl. der 6. Änderung der 2. Erweiterung des 

Bebauungsplanes „Nördlich der Höpinger Straße“ im Ortsteil Darfeld  

 

Anlage II zur SV IX/705  

 

Der Anregung, die Festsetzungen zum Einzelhandelsausschluss zu aktualisieren und an die 

Rosendahler Sortimentsliste anzupassen, wird nicht gefolgt. Bei der vorliegenden Änderung 

handelt es sich lediglich um die Verlagerung einer öffentlichen Verkehrsfläche innerhalb des 

Gewerbegebietes, um die Querung eines bestehenden Gewässers im Sinne der 

Grundstückseigentümer optimiert zu gestalten. Gewerblich nutzbare Bauflächen sind in 

diesem Zusammenhang nur untergeordnet in sehr geringem Umfang von wenigen 

Quadratmetern betroffen. Die Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanes an die 

aktuelle Rosendahler Sortimentsliste bleibt daher einem gesonderten Änderungsverfahren 

vorbehalten. 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
 


